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BetriebsratsPraxis24

Für Betriebsräte wird das Recherchieren 
nach allen Informationen aus ihrem 
Bereich ab Oktober 2009 besonders 
angenehm und sicher gemacht: Dann 
startet LexisNexis das Online-Portal  
www.betriebsratspraxis24.de – ein Ga-
rant für zuverlässige, aktuelle und seriö-
se Informationen. Und: bei Bedarf sieben 
Tage die Woche und 24 Stunden am Tag 
erreichbar.

Experten-Blick in die Zukunft

Die digitalen Informations- und Kommu-
nikationstechniken werden das gesell-
schaftliche wie das wirtschaftliche Leben 
weiter verändern. Wie, darüber denken 
heute schon Experten nach. Nach der 
FAZIT-Studie des Fraunhofer Instituts 
System- und Innovationsforschung (ISI) 
in Karlsruhe werden in cirka zehn Jahren 
rund 80 Prozent der Inhalte des Internets 
als nutzergenerierter Content, als Platt-
form für Communities und als Online-
Foren bereit gestellt werden. 

Insgesamt 60 Prozent der Experten, die 
für die FAZIT-Studie befragt worden sind, 
erwarten außerdem, dass künftig „die 
alltägliche Bedeutung von Open Source 
Software die Bedeutung kommerzieller 
Software“ übersteigen wird. Die meisten 
Kenner der Informations-Kommunika-
tions-Technologien (IKT) rechnen zu-
dem damit, dass innerhalb der nächsten 
zehn Jahre jeder Internetnutzer einen 
Software-Agenten haben könnte. Ein 
Software-Agent ist, so das Fraunhofer 
ISI, ein „Computerprogramm, das zu ge-
wissem eigenständigen Verhalten fähig 
ist“. Diese digitalen Helfer werden die 
immer größer werdende Informationsflut 
„strukturieren, nach individualisierten 
Interessengebieten auswählen und diese 
komprimiert weitergeben“.

Digitalisierung: Noch lange 
nicht am Ende angelangt

Sicher sind sich alle, die sich mit der Zu-
kunft der IKT-Szene auseinandersetzen: 

Die Auswirkungen auf die Wirtschaft 
werden nicht weniger gewaltig sein als 
in der vergangenen Dekade. Sicher ist 
auch: Die  Digitalisierung ist nicht mehr 
zu stoppen, die Informationsbeschaf-
fung via Klick auf die Maus im World 
Wide Web ebenfalls nicht.

Beate Henes-Karnahl, 
Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsjournalistin

BetriebsratsPraxis24 – geballtes Betriebsratswissen auf Mausklick
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Das Betriebsverfassungsgesetz ist eine 
komplizierte und für den juristischen 
Laien oft schwer verständliche Materie. 
Durch die Übernahme des Betriebs-
ratsamtes haben die Mitglieder des 
Betriebsrats neben der Erfüllung ihrer 
arbeitsvertraglichen Aufgaben weitere 
verantwortungsvolle Aufgaben übernom-
men. Die in § 2 Abs 1 BetrVG geforder-
te vertrauensvolle Zusammenarbeit von 
Arbeitgeber und Betriebsrat wäre jedoch 
nicht möglich, wenn die Mitglieder des 
Betriebsrats ohne ausreichende Kenntnis 
über ihre gesetzlichen Befugnisse und 
Pflichten die Interessen der Belegschaft 
wahrnehmen würden. Es gehört daher 
zu den Amtspflichten des Betriebsrats, 
sich das für seine Arbeit erforderliche 
Fachwissen, z.B. spezielle Kenntnisse 
vor allem im Betriebsverfassungs- und 
im Arbeitsrecht, anzueignen (BAG vom 
21.04.1983 – 6 ABR 70/82). Anspruchs-
grundlage hierfür ist § 37 Abs. 6 BetrVG.

Sinn und Zweck des § 37 Abs. 6 BetrVG 
ist es, dem Betriebsrat die Kenntnisse zu 
verschaffen, die ihm die sachgerechte 
Wahrnehmung seiner Rechte und Pflich-
ten ermöglichen. Der Anspruch auf Ent-
sendung von Betriebsratsmitgliedern zu 

Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
dient der Herstellung und Erhaltung der 
Arbeitsfähigkeit des Betriebsratsgremi-
ums. Gerade für neu gewählte Betriebs-
ratsmitglieder sollte diese Möglichkeit 
genutzt werden, damit diese sich zügig 
in die neue Materie einarbeiten können. 

Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts (z.B. BAG, 
06.11.1973 - 1 ABR 26/73) hat der 
Arbeitgeber die erforderlichen Kosten 
(Fortzahlung von Lohn oder Gehalt, 
Fahrtkosten, Kosten für Übernachtung 
und Verpflegung, Teilnahmegebühren) 
von Schulungsveranstaltungen für den 
Betriebsrat zu tragen. Maßgeblich ist hier 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
den der Betriebsrat zu beachten hat. 

Faktoren der Seminarauswahl

Jedes Betriebsratsmitglied wird im Lau-
fe seiner Amtszeit mehrere Seminare 
besuchen müssen, und da ist es recht 
schwierig, das passende Seminar für die 
aktuelle Bedarfslage zu finden. 

Natürlich gibt es bestimmte Vorlieben: 
Viele Betriebsräte fühlen sich zu den 

Angeboten der Bildungszentren ihrer 
Gewerkschaft hingezogen,  manche 
bevorzugen Inhouse-Seminare, andere 
achten bei der Buchung stets darauf, dass 
die Seminare in der Nähe ihres Standor-
tes stattfinden. Außerdem muss sich die 
Seminarteilnahme zeitlich gut in den 
Arbeitsalltag integrieren lassen. 

Was auch immer bei der Auswahl eine 
Rolle spielt, wichtig ist es, bei dem  un-
überschaubaren Seminarangebot nicht 
den Überblick zu verlieren.

So finden Sie das richtige 
Seminar

Unser Anliegen ist es, Ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, bei der Angebots-
vielfalt das richtige Seminar herauszu-
filtern. Unsere kostenlose, unabhängige 
und übersichtliche Seminardatenbank  
speziell für die Arbeitnehmervertretung 
unterstützt Sie bei der Suche nach der 
passenden Schulung - an dem von Ihnen 
gewünschten Ort, in dem für Sie passen-
den Zeitraum oder bei dem von Ihnen 
gewünschten Anbieter.

Schulungsanspruch und Seminarangebot

	 Zu welchem Thema benötigen Sie eine 
Schulung? 

	 Soll das Seminar bei einem gewerkschaftli-
chen bzw. privaten Anbieter oder bei einem 
bestimmten Anbieter Ihrer Wahl stattfinden? 

	 Können Sie nur in einem bestimmten Zeit-
raum an dem Seminar teilnehmen? 

	 Möchten Sie im Umkreis eines bestimmten 
Ortes bleiben?

	 Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie 
unsere Seminardatenbank!

Sie können mit unserer Suchmaske frei wählen, nach welchen Faktoren Sie suchen möchten:
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Zum Start der BetriebsratsPraxis24 haben wir ein einmaliges Angebot 
integriert: Sofern Ihre Betriebsrats-Fragen im Portal nicht beantwortet 
werden können, besteht die Möglichkeit einer Erstberatung durch 
Rechtsanwälte – im Abopreis inbegriffen!

Der Betriebsratswahlhelfer beinhaltet Schritt-für-Schritt-Ratgeber durch 
die Wahlverfahren, Mustertexte und hilfreiche Checklisten zur Wahl, 
einen Kommentar zur WO und praktische Fristen- und Stimmauszäh-
lungsrechner.

Hier befindet sich der gesamte Wis-
senspool der Betriebsratspraxis: alle 
Lexika, Gesetzes- und Urteilsbücher, 
Arbeitshilfen, der BetrVG-Kommen-
tar usw.

Einfach wie bei google – aber nur re-
levante Treffer: Geben Sie hier Ihre(n) 
Suchbegriff(e) ein, und Sie erhalten 
sofort eine übersichtliche Trefferliste.

Hier navigieren Sie innerhalb des 
aktuell aufgerufenen Portalbereiches.

Wie gewohnt bieten Ihnen die Texte 
Links auf Gesetze, weitere Fachbei-
träge und Urteile. Übersichtliche 
Gliederungen erleichtern die Navi-
gation im Dokument.

www.BetriebsratsPraxis24.de – Was finden Sie wo?
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Zum Start der BetriebsratsPraxis24 haben wir ein einmaliges Angebot 
integriert: Sofern Ihre Betriebsrats-Fragen im Portal nicht beantwortet 
werden können, besteht die Möglichkeit einer Erstberatung durch 
Rechtsanwälte – im Abopreis inbegriffen!

Unter jedem Stichwort finden Sie 
Links zu weiterführenden Fachbeiträ-
gen und Arbeitshilfen.

Hier unter anderem den Link auf den 
Mustertext „Betriebsratsbeschluss zur 
Bestellung des Wahlvorstands”

Wählen Sie hier, in welcher Form Sie 
den Text im Fenster ausgeben möch-
ten – außer dem Ausdruck sind auch 
Übernahmen in MS-Word und das 
PDF-Format möglich. Außerdem kön-
nen Sie den Artikel direkt mit einem 
eigenen Kommentar versehen und per 
E-Mail an Kollegen versenden.

Hier können Sie sich mit einem Klick 
ein- bzw. ausloggen. Änderungen Ih-
rer Kontaktdaten bzw. Ihres Passworts 
nehmen Sie in der oberen Menüleiste 
unter „Einstellungen“ vor.

News, das Thema der Woche, unsere  
Umfragen des Monats und das Archiv 
unseres Printnewsletters Infodienst 
Mitbestimmung finden Sie unter der 
Rubik „Aktuelles“.

Unser Webscout beschränkt Ihre In-
ternetsuche auf vorher von uns ve-
rifizierte Seiten und lässt damit nur 
relevante Treffer auf seriösen Internet-
Seiten ohne störende Werbepopups 
oder Anmeldemasken zu.

Unsere übersichtliche Seminardatenbank beinhaltet sowohl gewerk-
schaftliche wie auch private Seminarangebote. Hier finden Sie in kür-
zester Zeit das gesuchte Seminar an dem von Ihnen gewünschten Ort 
in dem für Sie passenden Zeitraum.

www.BetriebsratsPraxis24.de – Was finden Sie wo?
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Zum Start der Betriebsratspraxis24 ha-
ben wir eine neue, ganz besondere 
Funktion in das Betriebsratsportal inte
griert. Der Expertenrat ist die persönli-
che Erstberatung für unsere Abonnenten 
zu allen Fragen, die sich nicht unmittel-
bar mit der Betriebsratspraxis24 klären 
lassen. Es handelt sich um einen im 
Preis enthaltenen Service – unseren 
Abonnenten entstehen keine zusätzli-
chen Kosten!

Sie formulieren Ihre in Bezug zur Be-
triebsratsarbeit stehende Frage, und ein 
Arbeitnehmeranwalt aus unserem Ex-
pertenteam wird Ihnen innerhalb von 
72 Stunden (nicht eingerechnet Samsta-
ge, Sonntage und Feiertage) an die von 
Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine 
Antwort schicken.

Um allen Nutzern die Möglichkeit zu 
geben, in den schon gestellten Fragen 

mit den entsprechenden Antworten zu 
stöbern und daraus zu lernen bzw. 
um einen Einblick in die Qualität der 
Antworten zu gewähren, werden die 
Fragen/Antworten anonymisiert in un-
ser Expertenrat-Archiv aufgenommen. 
Überzeugen Sie sich also selbst von 
unserem einmaligen Service!

Und so einfach geht‘s:

Expertenrat

	Kontaktfelder 
ausfüllen

	Frage eingeben

	Einverständnis 
zur Datenschutz
erklärung erteilen

	Einverständnis zur anonymisierten 
Aufnahme ins Archiv erteilen

	Anfrage 
absenden
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Betriebsratswahl – unser Wahlhelfer zu Ihren Diensten
Die Betriebsratswahl erscheint für viele 
zunächst eine komplizierte Materie mit 
zahlreichen Fallstricken. Das beruht vor 
allem auf der Vielzahl von einzuhalten-
den Verfahrensschritten und Formvor-
schriften. Sicherlich kann man eine Be-
triebsratswahl nicht ohne eine gezielte 
Vorbereitung durchführen. Genau hier 
setzt der Betriebsratswahlhelfer der Be-
triebsratsPraxis24 an, der aus mehreren 
Hilfsmitteln besteht:

1. Betriebsratswahl - Schritt für 
Schritt

Im Mittelpunkt steht der Leitfaden für 
das Wahlverfahren als „Lotse“ durch 
die Betriebsratswahl. Darin werden 
Schritt für Schritt die einzelnen Schritte 
der Betriebsratswahl kurz und verständ-
lich erläutert. Gleichzeitig werden Pra-
xisbeispiele gegeben und Hinweise auf 
mögliche Fehlerquellen. Praktisch ist vor 
allem die Verlinkung auf das jeweils ein-
schlägige Formular und Musterschrei-
ben, welches ohne weiteres verwendet 
werden kann.

Da das Gesetz zwischen dem normalen 
und dem vereinfachten Wahlverfah-
ren unterscheidet, finden Sie zu jedem 
Wahlverfahren einen gesonderten Leit-
faden: Das normale Wahlverfahren gilt, 
wenn in Ihrem Betrieb in der Regel mehr 
als 51 wahlberechtigten Arbeitnehmern 
beschäftigt sind. Hingegen findet das 
vereinfachte Wahlverfahren Anwen-
dung in Betrieben mit in der Regel 5 
bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern. 
Darüber hinaus können in Betrieben mit 
in der Regel 51 bis 100 wahlberechtigten 
Arbeitnehmern der Wahlvorstand und 
der Arbeitgeber die Anwendung des ver-
einfachten Wahlverfahrens vereinbaren.

Prüfen Sie einfach, welches Wahlverfah-
ren in Ihrem Betrieb gilt, und orientieren 
Sie sich dann ausschließlich an dem 
Leitfaden des einschlägigen Wahlver-
fahrens.

Wenn Sie die Betriebsratswahl erfolg-
reich abgeschlossen haben und in den 
Betriebsrat gewählt worden sind, wer-
fen Sie einen Blick in den Beitrag „Die 
ersten 100 Tage als Betriebsrat“, ganz 
am Ende des Leitfadens. Darin wird ein 
kurzer Überblick über die wichtigsten 
Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Betriebsrats gegeben. Dies bildet eine 
erste Grundlage für eine erfolgreiche 
Betriebsratsarbeit.

2. Wahllexikon

Im Wahllexikon werden die wichtigsten 
Begriffe im Zusammenhang mit der 
Betriebsratswahl erläutert. Insofern ist 
das Wahllexikon ein praktisches Nach-
schlagewerk. Immer wenn Ihnen eine 
Begrifflichkeit unklar ist, sollten Sie ei-
nen Blick in das jeweilige Stichwort des 
Wahllexikons werfen.

3. Arbeitshilfen

Die Arbeitshilfen werden Sie im Laufe 
der Betriebsratswahl zu schätzen wissen. 
Diese bestehen aus allen notwendigen 
Formularen und Musterschreiben, wel-
che ohne weiteres verwendet werden 
können. Zu den Arbeitshilfen gehören 
auch Checklisten und Fristenübersich-
ten, die mehr Sicherheit und Kontrolle 
auf dem Weg zu einer fehlerfreien Be-
triebsratswahl geben. Nützlich für die 
Wahlvorbereitung sind sicherlich auch 
die beispielhaften Plakate und Flyer. 
Die ausführlichen Präsentationen eig-
nen sich hervorragend für die Schulung 
des Wahlvorstands.

4. Wahlrechner (in Kürze 
verfügbar)

Die Wahlrechner der BetriebsratsPra-
xis24 unterstützen Sie bei der Durch-
führung der Betriebsratswahl. Ende 
2009 werden in den Wahlhelfer zwei 
Programme integriert: Den Betriebsrats-

wahl-Fristenrechner und den Betriebs-
ratswahl-Stimmenauszählungsrechner.

Besonders praktisch für die Termin-
planung ist der Fristenrechner. Nach 
Eingabe eines Wunschtermins rechnet 
der Fristenrechner automatisch aus, was 
Sie an welchem Tag bzw. innerhalb 
welcher Frist erledigen müssen. Gleich-
zeitig dient der Fristenrechner damit 
der Kontrolle der einzelnen Schritte der 
Betriebsratswahl.

Der Stimmenauszählungsrechner un-
terstützt Sie bei der Durchführung der 
eigentlichen Wahl. Damit berechnen 
Sie zunächst die Größe des zu wählen-
den Betriebsrats und auch die Sitze, die 
dem Minderheitengeschlecht zustehen. 
Nach Eingabe der Kandidaten und der 
Listen (je nach Wahlverfahren) und der 
abgegebenen Stimmen rechnet Ihnen 
das Programm dann das Ergebnis der 
Betriebsratswahl aus - und Sie sehen auf 
einen Blick, welche der Kandidaten es in 
den neuen Betriebsrat geschafft haben.

5. Kommentar zum BetrVG und 
zur Wahlordnung

Tauchen knifflige Fragen auf, können Sie 
in die Kommentare zum BetrVG und zur 
Wahlordnung schauen. Diese enthalten 
nähere Erläuterungen zu den einzel-
nen Paragrafen der jeweiligen Gesetze. 
Gleichzeitig finden Sie dort zitierfähige 
Rechtsprechungsnachweise.

6. Gesetze, Urteile und 
Nachrichten

Abgerundet wird der Betriebsratswahl-
helfer durch eine Auswahl von Ge-
setzen, einschlägigen Gerichtsurteilen 
und wichtigen Nachrichten zur Betriebs-
ratswahl.
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Trends bei den Betriebsratswahlen - Erfahrungen aus 2006
Die letzten regulären Betriebsratswahlen 
fanden im Jahr 2006 statt. Die Trends, 
die bei diesen Wahlen zum Vorschein 
kamen, wurden vom Büro für Sozialfor-
schung Kassel untersucht. Sie sind für die 
kommenden Wahlen von erheblicher 
Bedeutung.

Der „Trendreport Betriebsrätewahlen 
2006“ untersuchte bereits zum dritten 
Mal die Betriebsratswahlen (davor in 
1998 und in 2002). Er stützt sich auf die 
Erhebungsbögen, mit denen die DGB-
Gewerkschaften die Daten der Wahlen 
von ca. 40.000 Betriebsräten erfassen.

Nachdem Ende der 90er Jahre die Wahl-
beteiligung bei BR-Wahlen mit 74,9 Pro-
zent auf einem Tiefstand angelegt war, 
stieg die Beteiligung im Jahr 2002 auf 
80,2 Prozent und 2006 auf 81 Prozent 
an. Dabei nimmt die Wahlbeteiligung 
mit steigender Betriebsgröße ab. So ge-
ben in Betrieben mit bis 50 Beschäftigten 

87 - 90 Prozent der Wahlberechtigten ih-
re Stimme ab; in Großbetrieben ab 1.000 
Beschäftigten sind es durchschnittlich 
nur noch 67 Prozent.

Bei den Wahlberechtigten spielen die 
Leiharbeitnehmer eine immer größere 
Rolle. Lag ihr Anteil 2002 noch bei 1,6 
Prozent, so stieg er bei den Wahlen 
2006 auf 3,3 Prozent. Bei den kommen-
den BR-Wahlen dürfte er aufgrund der 
Entwicklung in den letzten Jahren noch 
einmal erheblich höher liegen.

Seit dem Jahr 2002 kann in Betrieben mit 
bis zu 100 Beschäftigten das Vereinfach-
te Wahlverfahren angewandt werden; 
in Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten 
ist es obligatorisch. In den Betrieben 
mit bis zu 100 Beschäftigten wurde im 
Jahr 2002 in 60 Prozent der Fälle vom 
Vereinfachten Wahlverfahren Gebrauch 
gemacht - eine erhebliche Zunahme 
gegenüber dem Jahr 2002, in dem in 46 

Prozent der Betriebe dieser Größenord-
nung so gewählt wurde.

Die Geschlechterquote zu erfüllen, fällt 
Betriebsräten und Wahlvorständen im-
mer noch schwer - der Anteil von Frauen 
an den Betriebsratsmitgliedern liegt im 
Durchschnitt bei 26 Prozent. Vor allem 
in kleinen Betrieben ist dies ein Problem: 
In Betriebsräten mit bis zu drei Mitglie-
dern wurde die Geschlechterquote nur 
zu 58 Prozent erfüllt. Ab einer Mitglie-
derzahl von 9 schaffen die Betriebsräte 
es dann zu über 85 Prozent, die Ge-
schlechter proportional im Betriebsrat 
vertreten zu haben.

Wenn Sie sich professionell auf die 
Wahlen vorzubereiten möchten, um 
auch durch die Information Ihrer Kol-
legen eine hohe Wahlbeteiligung zu 
fördern, dann schauen Sie in unseren 
Wahlhelfer:

Wir unterstützen Sie unter ande-
rem dabei, die Belegschaft optimal 
über das Wahlverfahren zu infor-
mieren und bieten Mustertexte, 
Päsentationen und Vorlagen für 
Plakate und Flyer.
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Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Bundestagswahl steht nun fest, dass die neue Regierung von Union und FDP gestellt wird. Was dies zukünftig für Be-
triebsräte und Gewerkschaften bedeutet, ist derzeit noch offen. Die FDP ist in die Koalitionsverhandlungen mit den Forderungen 
gegangen, dass Betriebsräte erst in Betrieben ab einer Beschäftigtenzahl von 20 gebildet werden sollen und dass durch betrieb-
liche Vereinbarungen von Tarifverträgen abgewichen können werden soll. Außerdem soll der Kündigungsschutz dahingehend 
geändert werden, dass bei Beginn des Arbeitsverhältnisses statt des gesetzlichen Kündigungsschutzes eine Abfindung vereinbart 
werden kann.

Nach einer Mitteilung der Hans-Böckler-Stiftung würde die genannte Änderung der Mitbestimmung zum Wegfall von Betriebs-
räten in 28.000 Betrieben mit rund 300.000 Beschäftigten führen. Die darüber hinaus von der FDP geplante Änderung bei den 
Freistellungsregelungen für Betriebsräte würde bedeuten, dass 8.100 voll oder teilweise freigestellte Betriebsräte ihre Tätigkeit 
nicht mehr so professionell wie bisher ausüben könnten.

Was tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die CDU, namentlich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Generalsekretär 
Ronald Pofalla, haben sich gegen Veränderungen bei der Mitbestimmung ausgesprochen. Solche seien auch im Regierungspro-
gramm der CDU/CSU nicht vorgesehen.

Schwerpunkt in diesem Update sind allerdings Neuerungen, die noch von der Großen Koalition auf den Weg gebracht wurden: 
Im Arbeitsrechtslexikon gilt das v.a. für einen erweiterten Arbeitnehmerbegriff im Betriebsverfassungsgesetz, Klarstellungen und 
Erweiterungen der betrieblichen Datenschutzvorschriften im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen sowie die Wiedereinfüh-
rung der sog. Ausbilder-Eignungsverordnung. Zudem haben wir für Sie das Thema „Ethikrichtlinien“ weiter ausgebaut und geben 
Ihnen wichtige Informationen zum Thema „Mitbestimmung im Falle der Insolvenz“. Im Bereich Sozialversicherung haben wir 
für Sie bereits jetzt die Rechenwerte für das Jahr 2010 aufgenommen. 

Aktuelle Nachrichten - unter anderem aus den Bereichen Betrieb, Gewerkschaft und Arbeitsrecht - können Sie auf unserer Inter-
netseite www.betriebsratspraxis24.de/aktuelles einsehen. Eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg wünscht Ihnen im Namen des 
gesamten Redaktions- und Autorenteams

Ihr

 

Verantwortlicher Redakteur im Redaktionsteam PC-Betriebsratspraxis

PC-Betriebsratspraxis � November 2009
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Update Report

BETRIEBSRATSLEXIKON
Hier finden Sie sämtliche relevanten Informationen zur Be-
triebsratsarbeit in mehr als 350 Fachbeiträgen. Zum aktuellen 
Update wurden wieder zahlreiche Fachbeiträge überarbeitet 
und auf den aktuellen Rechtsstand gebracht. Neu aufgenom-
men wurden umfassende Informationen zum Thema „Insol-
venz“.

BETRIEBSRATSWAHL
Hier finden Sie umfassende Informationen zur Betriebsratswahl 
2010: Schritt-für-Schritt-Leitfaden, Wahllexikon, Checklisten, 
Mustertexte, Kommentar zur Wahlordnung und praktische 
Rechenprogramme – alle nötigen Infos für eine erfolgreiche 
Betriebsratswahl 2010.

PRAXISKOMMENTAR BETRVG
Die aktuelle 11. Auflage des des bewährten Praxiskommentars 
zum Betriebsverfassungsgesetz von Siebert/Becker kommen-
tiert prägnant und umfassend alle relevanten Probleme des 
kollektiven Arbeitsrechts. Der speziell für Betriebsräte und 
Gewerkschafter konzipierte Kommentar überzeugt durch eine 
klare Systematik, eine praxisgerechte, an der Rechtsprechung 
der Arbeitsgerichte orientierte Darstellung und Konzentration 
auf das Wesentliche.

BWL FÜR BETRIEBSRÄTE
Im Kapitel „BWL für Betriebsräte“ finden Sie in über 350 
Fachbeiträgen kompetente und umfassende Erläuterungen zu 
betriebswirtschaftlichen Fachfragen, die insbesondere im Wirt-
schaftsausschuss auftreten können. Aktuell haben wir 9 neue 
Fachbeiträge für Sie aufgenommen.

ARBEITSHILFEN FÜR DEN BETRIEBSRAT
Dieses Buch enthält Mustertexte, Checklisten und Musterbe-
triebsvereinbarungen für die tägliche Betriebsratsarbeit. Wir 
bieten Ihnen mehr als 1.000 Mustertexte, Checklisten und 
Betriebsvereinbarungen. 

ARBEITSSCHUTZ
Hier finden Sie neben dem bewährten Arbeitsschutzlexikon 
einen Kommentar zum Arbeitsschutzgesetz sowie Mustertexte 
und Checklisten im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz.

ARBEITSRECHTSLEXIKON
Das Arbeitsrechtslexikon wurde zu diesem Update umfassend 
auf knapp 1.000 Beiträge erweitert. Dabei wurden 11 neue 
Fachbeiträge in das Lexikon aufgenommen. Zudem wurden 
zahlreiche Beiträge angesichts der jüngsten Gesetzesänderun-
gen komplett überarbeitet und neu gefasst oder im Bezug auf 
jüngste Rechtsprechung hin aktualisiert.

SOZIALVERSICHERUNGSLEXIKON
Mit diesem Update erhalten Sie das Sozialversicherungslexi-
kon mit einem Umfang von 934 Fachbeiträgen. Neben der 
Aufnahme von acht neuen Fachbeiträgen sind 229 Fachbei-
träge überarbeitet worden. Einen schnellen Überblick über 
die Änderungen im Sozialversicherungsrecht erhalten Sie in 
den  Fachbeiträgen

•	 Neues - Beiträge,
•	 Neues - Gesundheitsreform,
•	 Neues - Leistungen und
•	 Neues - Versicherungsrecht.

ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ
Wir fassen die wichtigsten Informationen zum AGG für Sie 
zusammen - inklusive eines Praxiskommentars und eines Pra-
xisleitfadens für Betriebsräte.

ALTERSVORSORGE
Alles Wesentliche rund um Fragen der betrieblichen Altersver-
sorgung bietet Ihnen dieser Themenbereich.

ALLGEMEINVERBINDLICHE TARIFVERTRÄGE
In diesem Buch finden Sie alle 224 derzeit gültigen, allgemein-
verbindlichen Tarifverträge, untergliedert nach Branchen. Die 
nicht mehr allgemeinverbindlichen Tarifverträge werden von 
uns weiterhin im Produkt geführt, um Ihnen auch einen Ein-
blick in den ehemaligen Rechtsstand zu gewähren.

AKTIVPROGRAMME
Die PC-Betriebsratspraxis bietet Ihnen drei Aktivprogramme:

•	 ein Lohnberechnungsprogramm zur Lohnberechnung Ihrer 
Mitarbeiter,

•	 einen Fristenrechner für Fristen zum Mutterschutz, zur 
Entgeltfortzahlung und für Fristen nach dem BGB sowie

•	 ein Lohnpfändungsprogramm, das die Berechnung der 
nicht pfändbaren Lohnbestandteile ermöglicht.

BAG UND LAG-ENTSCHEIDUNGEN IM 
VOLLTEXT
In diesem Kapitel finden Sie mehr als 12.300 BAG-Urteile und 
rund 22.300 LAG-Urteile im Volltext - eine unverzichtbare 
Entscheidungshilfe für eine effektive Betriebsratsarbeitarbeit.

GESETZE, VERORDNUNGEN, RICHTLINIEN
Die Gesetzessammlung der PC-Betriebsratspraxis beinhaltet zu 
diesem Update mehr als 1.000 Gesetze, Verordnungen und 
Richtlinien und bildet somit die Grundlage für eine rechtssiche-
re Betriebsratsarbeit. In der Änderungsdokumentation erhalten 
Sie auf einen Blick alle Änderungen und Neuaufnahmen aus 
dem Bereich Gesetze, Verordnungen und Richtlinien seit dem 
letzten Update bis zum 01.10.2009.


